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Bevölkerungsmutationen im 2. Quartal 2022 

Aufgrund der per Januar 2021 in Kraft getretenen Änderungen im Schweizerischen 
Datenschutzgesetz (DSG) verzichten wir in Zukunft an dieser Stelle auf die Publikation der 
Zivilstands- und Einwohnerkontrollnachrichten. 

Bestand der Wohnbevölkerung bei Redaktionsschluss: 709 Einwohner. 

Wohnortwechsel online melden mit eUmzug CH 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Weg- und Neuzuzüger können sich ab sofort rund um die 
Uhr bequem online an-, ab- und ummelden. Der Kanton Basel-Landschaft und weitere Kantone 
haben sich zum Verbund eUmzug Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine gemeinsame 
Lösung für die online Adressänderung an. 
Mit eUmzug können Sie Ihren Umzug online melden. Mit «Umzug» ist dabei die Adressänderung 
innerhalb der gleichen Gemeinde oder der Wegzug aus Ihrer heutigen Wohngemeinde in eine 
andere Gemeinde gemeint. 
Informationen zum eUmzug und das Onlineformular finden Sie unter folgendem Link: 
www.eumzug.swiss 

Gemeindemitteilungen auch über Gemeinde-News App  

Mehr als 30'000 Nutzerinnen und Nutzer informieren sich schweizweit über die App 
«Gemeinde-News». Auch die Gemeinde Wenslingen informiert Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie weitere Interessierte über diesen Kanal. Wir empfehlen allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern, die App herunterzuladen und die Meldungen der 
Gemeinde Wenslingen zu abonnieren. So sind sie stets aktuell informiert Der Dienst ist 
kostenlos. 
Den Link finden Sie auch auf unser Webseite www.wenslingen.ch unter der Rubrik 
«Verwaltung» 

 

        

 App Store Google Play 

So funktioniert es: 

Schritt 1: Die App „Gemeinde-News“ bei Google Play oder im App Store 
herunterladen. Sie finden die App mit dem Suchbegriff 
«Gemeinde-News». 

Schritt 2: Wollen Sie über die neusten Mitteilungen unserer Gemeinde 
automatisch und zeitnah per Push-Mitteilung informiert werden, 
dann wählen Sie: «Erlauben» 

Schritt 3: In der „Gemeinde Auswahl“ unsere Gemeinde «Wenslingen» 
auswählen. Fertig! 

 
  

http://www.eumzug.swiss/
http://www.wenslingen.ch/


 

Spezielle Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

 
Während der Sommerferien, ab 4. Juli – 5. August 2022, ist der Schalter 
reduziert besetzt: 
 
Dienstag  10.00 – 12.00 / 17.30 – 18.30 Uhr 
 
Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
 
Am Freitag bleibt die Verwaltung während der Ferien geschlossen. 
 
 

Aus Krankheits- und Feriengründen bleibt die Verwaltung vom  

8. – 12. August 2022 geschlossen. Eine Notfallnummer wird publiziert. 

 
 
Gerne können Sie auch ausserhalb der Öffnungszeiten telefonisch oder per 
E-Mail einen Termin mit uns vereinbaren. 
 
 
 

M I T T E I L U N G E N 
 

 

 

G r a t u l a t i o n e n   
 

Gratulationen im 2./3. Quartal 2022 
 

Goldene Hochzeit 
 

95 Jahre 
 
 
 
Die Angaben können unvollständig sein. Die Daten werden nur mit dem Einverständnis der 
betreffenden Personen publiziert. 
 
 
Die Gemeindeverwaltung 
 
 
 
  



 

M I T T E I L U N G E N 

ID-Karten/Pässe 

Ist Ihre Identitätskarte, Ihr Pass noch gültig? Bitte kontrollieren Sie das Ablaufdatum recht-
zeitig. Derzeit dauert das Ausstellen von Pässen bis zu 6 - 8 Wochen. 
 
Das kantonale Passbüro Liestal prüft und bearbeitet als antrags- sowie ausstellende 
Behörde den Ausweisantrag für den Schweizer Pass und das Kombi (Pass und Identitäts-
karte) für Schweizer Bürgerinnen und Bürger wohnhaft im Kanton Basel-Landschaft. 
 
Es ist vorgängig ein Termin zu vereinbaren, unter Schweizer Reiseausweise — 
baselland.ch oder telefonisch unter 061 552 58 69. 
 
Wird nur eine Identitätskarte (IDK) benötigt, muss diese bei der zuständigen Wohnsitz-
gemeinde beantragt werden. 
 
Pro Antrag ist ein aktuelles Passfoto (schwarzweiss oder farbig) im Format 35 x 45 mm 
(ohne Rand) vorzulegen. Das Foto darf keine Spuren von Büroklammern o.ä. aufweisen, 
darf nicht älter als ein Jahr sein und muss die antragstellende Person eindeutig 
identifizieren. 
 
Für Kleinkinder wird ab Geburt ein Foto verlangt. Bitte beachten Sie auch hier: neutraler 
Hintergrund, Frontaufnahme, freies Gesicht usw. 
 
Die IDK kosten für Erwachsene CHF 70.00, für Kinder 
CHF 35.00. 
Bitte bringen Sie Ihre alte/abgelaufene ID-Karte mit. 
Bei minderjährigen Jugendlichen muss ein Elternteil mitunter-
schreiben. 

Ausbau Swisscom Glasfasernetz Gemeinde Wenslingen 

Die Swisscom hat den Dorfkern von Wenslingen bereits mit Glasfasern ausgebaut. Dieser 
Ausbau geht in den nächsten Tagen flächendeckend weiter. 
 
Details finden Sie im Schaukasten der Gemeinde, auf www.wenslingen.ch und in der 
Gemeinde-News App. 
 
 

  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/passbuero/pass
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/passbuero/pass


 

M I T T E I L U N G E N 

Hundehaltung 
 

Ab dem 1. März 2022 darf ich nebst anderen Ressorts auch das Ressort Hunde betreuen. Das 
passt und freut mich sehr, weil ich selbst ein Hundehalter bin. Das Reglement über die Hunde-
haltung von Wenslingen vom 28.11.2008 enthält folgende wichtige Punkte, die von allen Hunde-
haltern befolgt werden müssen: 
 
Überwachung 
In § 3 Ziffer 2 steht, dass die Hunde nicht unbeaufsichtigt frei laufengelassen werden dürfen. Das 
bedeutet im Klartext, dass zum Beispiel ein Hund die letzte Runde vor der Nachtruhe an der Leine 
macht und sich versäubert. Und nicht, dass man dem Hund die Haustüre öffnet, die Halterin oder 
der Halter im Pyjama an der Haustüre wartet und den Befehl gibt: «Geh schnell Gassi und komm 
bald wieder». Bei einem Hofhund ist die Ausgangslage anders. Er warnt die Bewohner des Hofes 
vor unangemeldetem Besuch und verteidigt sein Revier. Der Hofhund darf ohne Überwachung auf 
seinem Grundstück frei laufengelassen werden. Befindet sich der Hof in unmittelbarer Nähe des 
Siedlungsgebietes, so muss der Hund darauf trainiert werden, dass er in seinem Revier bleibt. 
 
Leinenzwang 
Im § 4 Absatz 1 steht, dass Hunde an verkehrsreichen Strassen, im Wald, entlang von Wald-
rändern und Naturschutzgebieten an der Leine zu führen sind. Die aufgeführte Leinenpflicht gilt 
für das ganze Jahr! Demzufolge gilt abseits von verkehrsreichen Strassen, Wald, Waldrändern 
und Naturschutzgebieten kein Leinenzwang. Die Landwirte danken Ihnen, wenn Sie ihren Hund 
nicht im hohen Gras und in Fruchtpflanzungen seine Runden drehen lassen. Auf einem frisch 
gemähten Feld ist dies kein Problem. 
 
Kotaufnahmepflicht 
In § 5 ist festgehalten, dass die Hundehalter zur Beseitigung des Kots ihres Hundes auf öffentli-
chem oder privatem Areal verpflichtet sind. Desweitern ist es verboten Hundekotsäcke liegen zu 
lassen. Ich bitte Sie diese Pflicht unbedingt wahrzunehmen. Es ist nicht nur für das Auge unschön, 
für die Nutztiere kann es gefährliche Folgen haben. Machen Sie es bitte als Hundehalter*in wie ich: 
Nehmen Sie auf Ihrem Hundespaziergang jeglichen Abfall mit einem Hundesäckchen auf. Sie 
dürfen diesen Müll an der nächsten Hundeabfallbox entsorgen. Die Natur sieht ohne Müll viel 
schöner aus und Sie leisten einen wertvollen Beitrag gegenüber der Landwirtschaft und den 
Nutztieren. 
 
Lesegerät für Tierchips 
Die Gemeinde Wenslingen hat ein Lesegerät für Tierchips. Falls ein Hund oder eine Katze aufge-
funden wird, können Sie sich bei mir oder beim Gemeindepräsidenten Andreas Gass melden 
(079 435 73 28). Wir haben Zugang zur Tierdatenbank und können damit die Besitzer des Tieres 
auffinden. 
 
Bitte so nicht! 
Das Bild habe ich am 6. Februar 2022 an einem 
Waldrand in Wenslingen aufgenommen. Falls sie 
die handschriftlichen Zusätze nicht lesen können, 
lautet der Text wie folgt: «Hunde sind nicht an der 
Leine zu führen sondern zu erschiessen». Falls 
Sie irgendein Problem bezüglich Hundehaltung in 
Wenslingen haben, dann bitte ich Sie mit mir 
Kontakt aufzunehmen. Sehr gerne führe ich mit 
Ihnen ein Gespräch, und wir suchen nach einer 
passenden Lösung. 
 
Gemeinde Wenslingen 
Gemeinderat Roger Grieder 
Ressort Hunde 
079 526 55 26 

  



 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Vernehmlassungen Kanton Basel-Landschaft 

- Änderung kantonales Energiegesetz und Energieverordnung infolge Energie-
planungsbericht 2022 

- Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden in der frühen Sprachförderung – 
Erlass eines Gesetzes über die frühe Sprachförderung 

- Konferenzielle Anhörung zur Teilrevision der kantonalen Asylverordnung  
betreffend Gastfamilien 

- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung 

- Neufestlegung der Pflegenormkosten im Stationären Bereich 

- Fahrplanentwurf öffentlicher Verkehr 2023 

- Kantonaler Richtplan BL (KRIP) Anpassung (öffentliche Vernehmlassung) 

Baugesuche 

BG 0757/2022, Weitnauer Monika, Hauptstr. 90, 4493 Wenslingen 

Projekt: Schwimmbad/Stützmauer, Parz. 112 

Wahlen 

Anlässlich der Wahlen vom 15. Februar 2022 wurde Jörg Birlin, anstelle des zurück-

getretenen Reto Bürkli Buess, in den Kreisschulrat Oltingen-Wenslingen gewählt.  

Der Gemeinderat hat die Wahl erwahrt. Er gratuliert Jörg Birlin und wünscht ihm im neuen 

Amt viel Freude und alles Gute. 

Massnahmen der Gemeinden im Bereich Steuerung Schutzraumbau 

Das Amt für Militär- und Bevölkerungsschutz setzt die Gemeinden in Kenntnis, dass im 
2022 Abläufe im Rahmen der Baubewilligungen in Bezug auf Schutzbauten angepasst 
werden.  
Oftmals befinden sich diese Bilanzen nur noch knapp im positiven oder sogar schon im 
negativen Bereich. Um dem entgegen zu wirken, können die Gemeinden spezielle 
Massnahmen zur Steuerung bestimmen. 
 
Die aktuell gängige Praxis im Kanton BL ist wie folgt: Ergibt sich aus der Schutzplatzbilanz 
eine Deckung von 110% oder mehr (Schutzplätze im Verhältnis zur ständigen 
Wohnbevölkerung) wird dies als positiv gewertet. (Verfügung eines Ersatzbeitrages).  
Eine Deckung von weniger als 110% gilt als negativ und es wird, soweit möglich, der Bau 
eines Schutzraumes angeordnet, was auch Bauvorhaben von Einfamilienhäusern 
betreffen würde. Diese Massnahme wird in Absprache mit den Gemeinden und 
zuständigen Zivilschutzstellen angewendet. 
 
Die Gemeinden haben mit Art. 61 des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und 
den Zivilschutz die rechtliche Handhabe, verschärfte Massnahmen zu bestimmen. 
 
Derzeit liegt der Schutzplatzdeckungsgrad in Wenslingen bei 118.50% und liegt somit über 
den erforderlichen 110%. Trotzdem bittet der Fachbereich Schutzbauten die Gemeinden 
um Mitteilung, welche der vier oben erwähnten Massnahmen bei einer negativen 
Schutzraumbilanz vorgesehen werden. 
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Massnahmen beim Bau eines Schutzraumes bei 

Neubauten mit mehr als zwei Wohneinheiten anzusetzen, falls der Deckungsgrad unter 

die erforderlichen 110% sinken sollte. 

  



 

A U S   D E M   G E M E I N D E R A T 

Wärmeverbund Mehrzweckhalle Wenslingen 

Nach einer intensiven Zusammenarbeit mit der EBL Liestal sowie diversen Gesprächen 

mit den Wärmebezügern, welche am Wärmeverbund der Mehrzweckhalle angeschlossen 

sind, konnte leider keine für alle optimale Lösung gefunden werden.  

Der Gemeinderat kam deshalb zum Schluss, den Wärmeverbund bei der Gemeinde 

Wenslingen zu belassen und die anstehenden Sanierungsmassnahmen selbst an die 

Hand zu nehmen. Mit der Firma Eicher + Pauli AG wird ein neues Projekt aufgegleist. 

Verkauf Bauland Breitackerweg 

Der Verkaufsauftrag zur Veräusserung der Baulandparzelle am Breitackerwerg wurde 

Ende März an Livendo Immobilien GmbH, Liestal, erteilt. 

In der Zwischenzeit wurde die Abparzellierung des ganzen Grundstücks in zwei Parzellen 

vorgenommen. Ebenfalls haben sich bereits zwei interessierte Familien für die beiden 

Grundstücke beworben. Beide Familien haben einen sehr starken Bezug zur Gemeinde 

Wenslingen und sind mit dieser bestens vertraut, sodass der Gemeinderat einen Verkauf 

an die Interessenten sehr begrüsst. 

Sobald die rechtlichen Schritte erfolgt sind wird der Gemeinderat informieren. 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2022 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 

://: Die Versammlung genehmigt das Protokoll vom 8. Dezember 2021. 
 

2. Jahresrechnung 2021 

://: Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss 

von CHF 115'444.32. 
 

3. Sanierung 5 ½-Zimmer Stockwerkeigentumswohnung, Dorfstr. 166 

://: Die Versammlung genehmigt den Kredit Sanierung 5 ½-Zimmer-Stockwerkeigentums-

wohnung über CHF 74'000.- 
 

4. Kreditantrag Neubau Sauberwasserleitung Hüttengässli und Ersatz Wasserleitung 

://: Die Versammlung genehmigt den Kredit Neubau Sauberwasserleitung Hüttengässli und 

Ersatz Wasserleitung über CHF 254'000.- 
 

5. Anhang zum Reglement Kinder- und Jugendzahnpflege - Anpassung 

://: Die Versammlung genehmigt die Anpassung des Anhangs zum Reglement der Kinder- 

und Jugendzahnpflege. 
 

6. Versorgungsregion Oberbaselbiet - Alters- und Pflegegesetz (APG) 

6a) Beitritt zur Versorgungsregion Oberbaselbiet 

6b) Genehmigung der Statuten des Zweckverbandes 

://: Die Versammlung genehmigt den Beitritt zur Versorgungsregion Oberbaselbiet sowie die 

Statuten des Zweckverbandes. 
 

7. Kreditantrag Ersatzfahrzeugbeschaffung Logistikfahrzeug 

Feuerwehrverbund Wenslingen-Oltingen 

://: Die Versammlung genehmigt den Bruttokredit von CHF 180'000, Anschaffung neues 

Logistikfahrzeug Feuerwehrverbund Wenslingen-Oltingen. 

 

  



 

B Ü R G E R G E M E I N D E  

Informationen Ersatzwahl Bürgerrat 

Aufgrund des Rücktrittes von Andreas Buser sucht der Bürgerrat eine Nachfolgerin, einen 
Nachfolger für das vakante Amt für den Rest der gegenwärtigen Amtsperiode, welche bis 
30. Juni 2024 dauert. 
Wählbar sind Bürgerinnen und Bürger, die in Wenslingen wohnhaft sind. 
Der Bürgerrat hat die Ersatzwahl auf den 26. September 2022 festgelegt. 
Interessierte Personen melden sich bitte bis Mitte Juli 2022 beim Bürgerrat oder  
bei der Bürgerratsschreiberin. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Der Bürgerrat 

Beschlüsse Bürgergemeindeversammlung 

Da die Bürgergemeindeversammlung vom 24. Juni 2022 erst nach Publikationsschluss 
durchgeführt wird, können diese Beschlüsse erst in der September-Ausgabe publiziert 
werden.  

Nächste Bürgergemeindeversammlung 

Freitag, 2. Dezember 2022, 20.15 Uhr im Gemeindesaal 

Gabholzbezug 2023 

Alle Gabholzbezüger des Bezugsjahres 2022 haben zusammen mit der Rechnung auch 
das Anmeldeformular für das Bezugsjahr 2023 erhalten. Zusätzliche Anmeldeformulare 
können unter www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde oder bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden. Die Frist für die Abgabe für das Bezugsjahr 2023 
endet am 30. September 2022. 
 
Internetseite der Bürgergemeinde: 
www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde 
 

http://www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde
http://www.wenslingen.ch/politik-behoerden/buergergemeinde


 

B Ü R G E R G E M E I N D E  
 

 
 



 

S C H U L E 
 

Schulausflug ins Technorama 

Den Phänomenen auf der Spur: am 29. März 2022 erlebten die Primarschulkinder der 

Kreisschule Oltingen–Wenslingen die Welt der Naturwissenschaften im Technorama 

Winterthur.  

Neben dem Besuch der Ausstellung, wo die Kinder nach Herzenslust ausprobieren und 

experimentieren konnten, besuchten unsere Klassen verschiedene Workshops in den 

Laboren den Technoramas. Hier ein kleiner Einblick: 

Villa Kunterbunt – Farbchemie: Verschiedene Stoffe wurden bestimmt und unterschieden. 

Neben Aussehen, Geruch und Geschmack konnten Flüssigkeiten auch mit Hilfe eines 

selbst hergestellten Indikators (z.B. aus dem Saft des Rotkohls) untersucht werden. Wie 

verändern sich die Farben der Stoffe, was geschieht durch gezieltes Ausgleichen oder 

Zusammengiessen der Flüssigkeiten? 

CSI Technorama – Spurensicherung: Ein Einbruch im Technorama – und wir sind bei den 

Ermittlungen hautnah dabei! Ein aufgebrochener Geldschrank im Keller, Fuss- und Finger-

abdrücke, Tatwerkzeuge… Wir konnten mit unserem detektivischen Spürsinn der Polizei 

einen grossen Schritt weiterhelfen. 

Entdeckungen im Alltäglichen – Experimente mit Kerzen: Welche Phänomene lassen sich 

bei einer brennenden Kerze beobachten? Was brennt bei einer Kerze eigentlich genau? 

Was bleibt, wenn die Kerze abgebrannt ist? Warum verfärben sich Stoffe schwarz, wenn 

sie mit der Flamme in Kontakt kommen? Welche Farbe hat der Rauch und warum ist das 

so?  

Gestatten, ich – DNA: Was macht mich so einzigartig? Warum habe ich genau diese 

Augen- oder Haarfarbe? Was ist unser Erbgut – und wo finden wir es? Aus Zellen der 

Mundschleimhaut wurde in verschiedenen Experimenten ein kleiner Teil der eigenen DNA 

herauskristallisiert und sichtbar gemacht.  

Anschliessend hatten wir noch Gelegenheit, der «Blitz-Show» beizuwohnen. Blitze mit 

mehreren Tausend Volt wurden erzeugt und schlugen mit ohrenbetäubendem Knall ein. 

Haare standen zu Berge und versetzten das Publikum ins Staunen.  

Der erste gemeinsame Ausflug als Kreisschule wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 

Text: Christian Rollka, Foto: Marc Thommen 

 

 
 

  



 

S C H U L E 
 

Über Berg und Tal 

Da das Skilager leider nicht stattfinden konnte, haben wir uns dazu entschlossen mit der 5. 

und 6. Klasse das Lager im Sommer nachzuholen. Und so machten wir uns am 30. Juni 

auf den Weg ins schöne Fiesch, genauer im Sport Resort. Dort gab es eine Vielzahl an 

verschiedenen Sportarten, von Unihockey in der Turnhalle über bouldern (klettern ohne 

Sicherung) bis hin zu Minigolf und Schwimmen. Doch unser Lager beschränkte sich nicht 

nur auf den Sport im Resort, denn auch die Region um Fiesch herum hat viel zu bieten. 

Also gingen wir auf zwei Wanderungen: die erste Wanderung führte uns über die «Goms-

Bridge», eine im Jahr 2015 eröffnete, 280 Meter lange sowie 92 Meter hohe Hängebrücke. 

Eine Mutprobe für alle! Die zweite Wanderung startete auf der Riederalp und führte über 

den Themenweg Casselweg einmal um die Alp herum. Atemberaubende Aussicht 

inklusive! Bei beiden Wanderungen hatten wir grösstenteils auch Wetterglück – der Regen 

tauchte erst am Ende auf. 

Die Tage liessen wir jeweils verschieden Ausklingen: mit Gesellschaftsspielen, Film 

schauen oder einer Disco sorgten wir für einen würdigen Abschluss. Nach fünf Tagen war 

das Lager dann auch schon wieder vorbei und wir entliessen die Kinder müde aber glück-

lich nach Hause. Wir werden noch oft und gerne an das Lager zurückdenken. 

Text & Foto: Marc Thommen 
 
 
 

 

 

  



 

 

Simon Amiet 

Störfallvorsorge und Chemikalien  

Rheinstrasse 29 

4410 Liestal 

T 061 552 62 61 

simon.amiet@bl.ch 

www.bl.ch 

 
 
Liestal, 27.04.2022 
 
 

Entsorgungsmulden für Invasive Neophyten 
 
Durch eine unsachgemässe Entsorgung von fortpflanzungsfähigem Pflanzenmaterial 
wie Samen, Blüten, Wurzeln oder Rhizomen können Neophyten unbeabsichtigt ver-
schleppt werden und sich weiterverbreiten. 
 
Für die Entsorgung von Pflanzenmaterial von invasiven Neophyten stellt der Kanton 
Basel-Landschaft in der Gemeinde Rünenberg eine Entsorgungsmulde bereit, welche 
von der Bevölkerung und den Landwirten in der Region kostenlos genutzt werden kann. 
Dies bietet sich vor allem an, wenn grössere Mengen an Pflanzenmaterial anfallen. 
Kleinere Mengen können auch im Hauskehricht entsorgt werden. Die Mulde befindet sich 
beim Werkhof Plus Hauptstrasse 141 in 4497 Rünenberg.  
 
Wichtig: Da das Material in einem Bioreaktor thermophil vergärt wird, darf nur Pflan-
zenmaterial in der Mulde entsorgt werden, keine Plastiksäcke oder andere Abfälle. 
 
Um sicher zu stellen, dass die Mulde bei der Anlieferung geöffnet ist, muss vorgängig der 
Werkhof kontaktiert werden unter T 061 981 18 84. 
Von Vorteil sind Randzeiten für die Anlieferungen einzuplanen. 
 
Telefonzeiten Werkhof 
07.15 – 12.00 / 13.15 - 16.30 
 
Details finden Sie auch auch auf der Webseite 
der Gemeinde unter www.wenslingen.ch, im 
Online-Schalter unter Neophyten. 
 
 
  

http://www.wenslingen.ch/


 

 

 

 
Anwil, Buus, Hemmiken, Maisprach, 

Nusshof, Oltingen, Ormalingen, 
Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, 

Wenslingen, Wintersingen 
 

 
 

Mütter und Väterberatung Juli - Dezember 2022 
Ort Tecknau Buus Ormalingen 

Raum 
Gemeindehaus 
Dorfstrasse 22 

EG  

Altes Schulhaus 
Hemmikerstrasse 11 

EG 

Feuerwehrmagazin 
Hauptstrasse 178 

1. Stock 

Zeit   08.00 - 11.30   08.00 - 11.30 
08.30 - 11.30  
13.30 - 16.30 

  13.30 - 16.00 

Tag Montag Donnerstag Dienstag Donnerstag 

Juli 18 21 12 21 

August 22 25 16 25 

September 26 22 20 22 

Oktober 24 27 18 27 

November 21 24 15 24 

Dezember 19 22 13 22 

 

Bitte den Beratungstermin vorgängig via Mail vereinbaren.  
 

Alle Daten und Orte sind frei wählbar. 
 
Domenica Bruegel – Magnolini 
muebe@eblcom.ch 
 
Telephonberatung Mittwoch 07.30 – 08.30 Uhr, nicht in den Schulferien. 
Tel: 079 578 41 65  
 
 
P.S: Bringen Sie für Ihr Kind bitte das Gesundheitsheft und ein Frottiertuch mit. 
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Die Kirchgemeinde Oltingen-Wenslingen-Anwil sucht rasch möglichst  

 
 
 

Kirchensekretärin / einen Kirchensekretär ca. 10 – 20% 

Das Arbeitspensum ist unregelmässig und richtet sich nach Arbeitsanfall. 

In dieser Funktion sind Sie zuständig für die administrativ anfallenden Arbeiten, Sie unter-
stützen die Kirchenpflege und die Pfarrperson, schreiben Protokolle, führen die Adress-
listen und sind zuständig für die Führung der Mitgliederdatenbank KiKartei. 

Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe, sind vertraut mit allgemeinen Sekreta-
riatsarbeiten und verfügen über gute EDV-Anwenderkenntnisse. 

Zudem wünschen wir uns eine Person die offen und freundlich im Umgang mit Menschen 
im persönlichen wie auch im telefonischen Kontakt ist. 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Selbständigkeit bei der Orga-
nisation Ihrer Aufgaben. 

Sind Sie interessiert? Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E- Mail an: 
 
Evang.-ref. Kirchgemeinde Oltingen-
Wenslingen-Anwil  
René Hasler 
E-Mail : rp.hasler@bluewin.ch  
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„Heb Sorg“ 
 

        In Ihrem Jahresbericht hat die Kantonalkirche diesen Aufruf –diese 
Mitteilung eingeflochten. Er passt meines Erachtens sehr gut in unsere heutige 
Zeit und ich habe ihn deshalb aufgegriffen und meine Gedanken für Euch an 
Euch formuliert: 

 
„Sorge tragen – für sich, für andere, für die Welt.“ Was bedeutet das? Oft hören 

wir: „heb Sorg“, „lueg dr guet“, aber auch „mach dir keini Sorge“. Das ist die andere 

Bedeutung des Wortes. Sich sorgen – um sich, um andere, um die Welt. 

So finden wir auf der einen Seite die eher positive Bedeutung dafür, gut zu sich 

zu schauen, sich um uns und um andere zu kümmern, aufeinander und die Welt zu 

achten, sorgsam miteinander umzugehen. Es wäre gut, wenn wir das mit uns selber 

machen – jeden Tag und immerzu. Gut auf uns und unsere Bedürfnisse achten – die 

mentalen, seelischen und körperlichen. Aber auch auf unsere Mitmenschen und 

Mutter Erde. Füreinander da sein. Interesse zeigen. Bewusst und achtsam handeln. 

Dies kann sich in unserer christlichen Gemeinschaft zeigen – wir kümmern uns um 

die Obdachlosen, jene auf der Flucht oder Minderheiten, jene, die sich nicht zur 

Wehr setzen können und dürfen, organisieren Spendenkonzerte oder sammeln für 

die Kollekte. 

Auf der anderen Seite zeigt sich der andere Pol; sich Sorgen machen, was eine 

Emotion ist, die wir nicht gerne fühlen, denn sie bedrückt unser Herz. Sie kann uns 

nicht schlafen, verwirrt, panisch und reaktiv werden lassen. Wir können uns sorgen 

um uns, um andere, um die Welt. Uns fehlt dann das Vertrauen und oft sitzen wir in 

einer Art Starre fest. Dies hilft niemandem und in diesem Zustand sind wir dann auch 

nicht mehr fähig Sorge zu tragen und liebevoll zu sein. Auch wenn das Dunkel sehr 

nahe und jegliche Hoffnung verloren scheint, ist immer ein Licht da – in uns, weil 

Gott in uns ist. Durch Entschlossenheit und festes Verankertsein in diesem unserem 

Licht – in Gott – fällt die Sorge ab, denn wir wissen, egal was passiert, wir werden 

immer getragen. 

 

In diesem Sinne: „heb dr ganz fescht Sorg, aber sorg di nit.“ 
 

 

Peter Imhof, Kirchgemeindepräsident Oltingen-Wenslingen-Anwil  
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Die Kirchenlandschaft ist in Bewegung: Neuerungen und ihre  
Auswirkungen auf unsere Kirchgemeinde 
 

Am alljährlichen Präsidientreffen ist das Schwergewicht der Informationen der Kantonalkirche auf 
die Änderungen gelegt worden, die mit der totalrevidierten Kirchenverfassung, der neuen Kirchen-
ordnung und Finanzordnung verbunden sind. Diese Rechtsgrundlagen unserer Landeskirche sind 
per 01.01.2022 in Kraft gesetzt worden. Am intensivsten wirkt sich dabei die Totalrevision der 
Finanzordnung aus. 
 
Gerne möchten wir Sie seitens der Kirchenpflege über diejenigen Punkte informieren, die für unser 
Leben als Kirchgemeinde von besonderer Bedeutung sind: 
 
Zuallererst sei darauf hingewiesen, dass unsere «Kirche nicht neu erfunden wird» – dazu besteht 
auch kein Grund. Das kirchliche Leben soll vor Ort weiterhin in möglichst gewohnten Bahnen laufen, 
sei dies in Bezug auf Gottesdienste in unserer Kirche, Angebote der Seelsorge, unsere Traditionen 
wie Kirchenkaffe, Seniorennachmittage, Seniorenausflüge usw., den Religionsunterricht am Lernort 
Schule und die sogenannten Kasualien (wie Taufen, Trauungen, Abdankungen). 
 
Änderungen in Bezug auf die finanzielle Ausstattung von kleinen und kleinsten Kirchgemeinden 
haben allerdings zur Folge, dass auch wir uns Gedanken machen müssen, wie wir uns in der Zukunft 
organisieren.  
 
Auch wenn die finanziellen Änderungen erst per 01.01.2025 wirksam werden, ist die Kirchenpflege 
JETZT bereits daran, die eigene Ausgangslage zu analysieren und mögliche Optionen einer 
Zukunftsentwicklung zu prüfen. Sie macht sich zudem dazu Überlegungen, worauf es auch in 
Zukunft für uns als Kirchgemeinde speziell ankommt. Dabei wird ein Alleingang als Kirchgemeinde 
wohl eine illusorische Lösung darstellen. Aber bereits heute sind wir ja in gewissen Aufgaben 
gemeinsam mit anderen Kirchgemeinden erfolgreich unterwegs. Vielmehr also wird es darum gehen 
zu beurteilen, mit welchen Kirchgemeinden eine Zusammenarbeit intensiviert werden soll oder ob 
eine Fusion die geeignete Lösung für unsere Zukunft als Kirchgemeinde bzw. Teil einer grösseren 
Kirchgemeinde ist. 
 

Die Kirchgemeinde wird im gegebenen Zeitpunkt bzw. sobald Näheres bekannt ist, zu all diesen 
Überlegungen und den daraus resultierenden Erkenntnissen informiert. Dabei ist es wichtig, dass 
die Informationen mit möglichen Partnergemeinden zeitlich und inhaltlich koordiniert erfolgen. 
Aktuell sind die Abklärungen noch nicht soweit fortgeschritten, dass wir weitere Informationen 
bekanntgeben könnten. Und es wird selbstverständlich Sache der Kirchgemeinde sein, mit entspre-
chenden Beschlüssen der Kirchgemeindeversammlung im gegebenen Zeitpunkt eine Intensivierung 
der Zusammenarbeit zu genehmigen bzw. der Kirchenpflege den Auftrag zu erteilen, allfällige 
Fusionsverhandlungen aufzunehmen oder eine Fusion vorzubereiten.  
 

Was zu guter Letzt noch erwähnt sei: Der Zeitpunkt für die Intensivierung der Zusammenarbeit bzw. 
eine Fusion ist in den jetzt kommenden Jahren besonders günstig. Gemäss den übergangsrecht-
lichen Regelungen der Finanzordnung werden die Kirchgemeinden in diesem Bestreben finanziell 
unterstützt. Auch stehen beispielsweise aus dem Fonds Zusammenarbeit Kirchgemeinden und 
weiteren Fonds Mittel zur Verfügung. Es ergeben sich dadurch Chancen für kirchliche Angebote, die 
in kleineren Kirchgemeinden nicht selten zu kurz kommen, z.B. im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung, der diakonischen Arbeit oder der Kulturkirche. 
 
Wir werden Sie in diesem Sinn auf dem Laufenden halten und danken Ihnen für Ihre wohlwollende 
und verständnisvolle Kenntnisnahme. Für Anregungen und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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Termine ev. ref. Kirchgemeinde O-W-A August bis Dezember 2022 
 

Monat Wann  Zeit Veranstaltung Ort 

Juni Sonntag 26. Juni 10:00 Gemeindesonntag im Pfarrgarten Oltingen 

August Sonntag 14. August 09:30 Gottesdienst mit Guggisbergchor Oltingen 

 Sonntag 28. August 11:00 Feld- und Waldgottesdienst  Rothenfluh 
Waldhütte 

September Sonntag 04. September 09:30 Abendmahl am Verenasonntag Oltingen 

 Samstag 17. September  Spieltag im Pfarrgarten mit der Jungschi 
Wenslingen etc. 

Oltingen 

 Sonntag 18. September 09:30 Bettagsgottesdienst mit Regierungsrat 
Thomas Weber  

Oltingen 

Oktober Sonntag 23. Oktober  09:30 Erntedankgottesdienst Wenslingen 

 Sonntag 30. Oktober  Kirchgemeindeversammlung Budget 2023 Anwil 

November Sonntag 06. November 09:30 Abendmahl am Reformationssonntag Oltingen 

 Sonntag 20. November 09:30 Ewigkeitssonntag im Gedenken an die 
Verstorbenen 

Oltingen 

 Sonntag 27. November 09:30 Abendmahl zum 1. Advent  Oltingen 

Dezember Mittwoch 07. Dezember 14:00 Adventsnachmittag in der Turnhalle Wenslingen 

 Dienstag 13. Dezember 14:00 Adventsnachmittag in der Niklausstube Oltingen 

 Donnerstag 15. Dezember 14:00 Adventsnachmittag im Dorfschulhaus Anwil 

 Sonntag 18. Dezember 17:00 Adventsgottesdienst Wort und Musik Oltingen 

 Samstag 24. Dezember 17:00 Familiengottesdienst am Heilig Abend Oltingen 

 Sonntag 25. Dezember 09:30 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl Oltingen 

 Samstag 31. Dezember 18:00 Silvestergottesdienst zum Jahresende Oltingen 

   
 

 

Stipendien – von der Dr. Louis Glatt-Stiftung 
 

Die Dr. Louis Glatt-Stiftung gewährt Stipendien zur 
Förderung der beruflichen Ausbildung an Jugendliche 
mit Wohnsitz im Bezirk Sissach.  
Finanzielle Leistungen erhalten Jugendliche nach der 
obligatorischen Schulzeit für die Erstausbildung 
(Lehre, Schule, Praktikum) und für weiterführende 
Ausbildungen wenn die Voraussetzungen für eine 
Unterstützung erfüllt werden. 
Interessierte laden das Anmeldeformular unter www.glattstiftung.ch herunter und 
senden den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag per Post an:  
 
Dr. Louis Glatt-Stiftung, Hauptstrasse 112, 4450 Sissach 
 
Eingabefrist: 31. Juli 2022 
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Erfolgreicher Abschluss der Sanierungsarbeiten auf der Oedenburg 

Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner von Wenslingen 

Gerne möchten wir mit grosser Freude verkünden, dass die Sanierungsarbeiten auf der 
Ödenburg  unfallfrei, fach- und zeitgerecht abgeschlossen werden konnten. Wir konnten innerhalb 
unseres Kostendaches sogar etwas mehr restaurieren als ursprünglich vorgesehen war. Allen ein 
herzliches Dankeschön, welche zum guten Gelingen beigetragen haben. 
S’alt Schloss, als beliebtes Ausflugsziel, freut sich nun wieder auf viele Besucher. Drei neue 
Feuerstellen laden zu grillieren und zu schönen Stunden in der freien Natur ein. 
Zur Feier des 50 Jahr Jubiläums vom Rotary Club Sissach pflanzten wir einen  Elsbeerbaum. 

Mit vereinten Kräften suchen wir nun noch Spendengelder um die Tische und Sitzbänke zu 
ersetzen, welches nicht über die Subventionsrechnung von Swisslos und Bund abgerechnet 
werden können. 

Vorgesehen ist, dass uns die soziale Einrichtung  Dietisberg neue Tischgarnituren mit Bänken 
anfertigt und montiert. 
Gerne dürfen sie uns mit einer Spende unterstützen. Wir freuen uns über jeden Spenden Zustupf. 
Blld KB, Rotary Sissach Oberbaselbiet «Spende in Gemeindienstkasse zu Gunsten Oedenburg» 
IBAN  CH98 0076 9016 2219 6320 8 

Herzliche Grüsse 
Adrian Hasler 
Präsident 
Stiftung Oedenburg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

KITU WÄISLIGE 
 

GESUCHT AB AUGUST 2022 
 

HAUPTLEITUNG 
 

Damit das Kinderturnen weiterhin in unserem Dorf stattfinden kann, suchen 
wir eine/-n Leiter/-in. 

Wenn du Spass daran hast mit Kindern zwischen 4 und 7 Jahren zu turnen, zu 
spielen und zu lachen, dann melde dich bei uns. 

Wir freuen uns auf dich! 

Damenriege Wenslingen 

Leitung KITU 
Michèle Vogel 

mischi.su@gmx.ch 
Tel: 077 413 30 40 

 



 

 
  



 

Sammelaktion vom 2. April war ein voller Erfolg 

Vielen Dank für eure grosszügigen Spenden und euren Besuch in der Schochen 

Bar! 

Viele Wenslinger und Besucher aus der Umgebung haben am 2. April den Weg in die Schochen Bar 

gefunden, um unsere Sammelaktion tatkräftig zu unterstützen. Am Nachmittag konnten wir bei 

Kaffee und Kuchen viele Gäste bewirten und von Ewa Krzeszowska aus Rothenfluh erfahren, wie 

die Situation in Polen in der Nähe zur ukrainischen Grenze ist. Am Abend und bis tief in die Nacht 

durften wir viele weitere Besucher empfangen und waren überwältigt von ihrer Grosszügigkeit! 

Eure Solidarität und eure Hilfe sind grossartig und wir konnten damit unkompliziert und direkt, 

von Mensch zu Mensch eine grosse Not lindern! 

Wir haben mit unserer Aktion stolze 4000.- Franken gesammelt! Der gesamte Betrag wurde 

Martha und Sylwia (Ewa’s Schwester), welche ebenfalls Flüchtlinge aufgenommen hat und 

beherbergt, überwiesen! Mit dem Geld können sie die schwierige Wohnsituation verbessern und 

für die Flüchtlinge Essen, Kleider, Schuhe und Schulmaterial für die Kinder kaufen.  

Hier eine Rückmeldung von Martha aus Polen (übersetzt aus dem polnischen): 

«Es gibt keine Worte, die die Dankbarkeit ausdrücken würden ❤️ Ich bin stolz, dass ich solche 
Menschen bei mir habe, obwohl du weit weg bist und wir uns höchstwahrscheinlich nie live 
begegnen werden. Ich kann euch getrost unsere Freunde nennen! Heute haben meine Einwohner 

Osterferien, ich wurde zum gemeinsamen Feiern eingeladen❤️» 

 

Martha konnte drei neue BewohnerInnen aufnehmen,  

hier auf dem Weg von der Grenze 

Vielen Dank von Reto, Brigitte, Isabelle, Beata und Ewa 

  



 

 
  



 

 

  



 

 


